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RS OGH 1977/10/11 9Os112/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1977

Norm

StGB §20

StGB §26

Rechtssatz

Korrektur eines rechtsirrig ausgesprochenen Verfalls (der als solcher nicht bekämpft wurde) in einen

Einziehungsausspruch nach Aufhebung des Strafausspruchs ist nicht zum Nachteil des Angeklagten.

Entscheidungstexte

9 Os 112/77
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